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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	DokID: 7153
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Arbeitsstätte/Arbeitsräume - Lichte Raumhöhe, Bodenfläche, Luftvolumen, Lichteintrittsflächen und Sichtverbindung ins Freie, natürliche Lüftung, mechanische Be-, u. Entlüftung
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Grundsätzliche (bauliche) Anforderungen an Arbeitsräume in Bezug auf die Raumhöhe, Bodenfläche, Luftvolumen, Lichteintrittsflächen und Sichtverbindung ins Freie, natürliche Lüftung und mechanische Be-, und Entlüftung.
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - ASCHG § 22 
Arbeitsstättenverordnung - AStV §§ 13, 23 -27
Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung - AAV §20
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	Angaben: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Klima-,  und Lüftungsanlagen
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Arbeitsräume - Höhe
(Ausnahme AStV § 23 Abs.1 od..2 vor 31.12.1983)  
	Gefährdung: Arbeitsräume  - Bodenfläche 
(Ausnahme AStv §24 Abs.1 vor 31. Dezember 1998)
	Gefährdung: Arbeitsräume - Luftvolumen 
(Ausnahme - AStV § 24 Abs. 3 Z2 od. 3 vor 31.12.1983)
	Gefährdung: Lichteintrittsflächen und Sichtverbindung ins Freie zu gering
(Ausnahme AStV § 25 Abs.1 vor 31.12.1951, Abs. 5 vor 31. 12.1983)
	Gefährdung: Natürliche Lüftung
(Ausnahme AStV § 26 Abs.2 od.3 vor 31.12. 1983)
	Gefährdung: Mech.Be-, und Entlüftung
(Ausnahmen § 27 Abs. 3 Z1 bis 3 od. Abs.5 vor 31.12.1983) 
	Massnahmen: * Höhe - Lichte Höhe mind. 3m
* Ausnahme - (nur bei körperlich geringe Belastung, keine erschwerten Bedingungen) 2,8 m und  einer Bodenfläche von 100 m² bis 500 m², 2,5 m bei einer Bodenfläche bis 100 m². Bei unterschiedlicher Raumhöhe gilt die durchschnittliche Raumhöhe.
	Massnahmen: * Arbeitsräume - mindestens 8,0 m² für einen AN + mind.5m2 für jeden weiteren AN
* Zusammenhängende freie Bodenfläche mind. 2,0 m² je AN, direkt bei seinem Arbeitsplatz oder,
aus zwingenden Gründen so nahe als möglich.
* Verkaufsstände mind. 1,5m2 freie Bodenfläche für jeden AN

	Massnahmen: * 12,0 m³ bei geringer körperlicher Belastung, 15,0 m³ bei normaler körperlicher Belastung,18,0 m³ bei hoher körperlicher Belastung od. erschwerenden Bedingungen, (erhöhter Wärmeeinwirkung, Belastung der Raumluft durch gefährliche Stoffe).
* Arbeitsräume mit anderen Personen, wie z.B. Kunden/Kundinnen für jede gleichzeitig anwesende Person zusätzlich 10 m³ freier Luftraum. (gilt nicht für Verkaufsräume und Gastgewerbebetriebe)

	Massnahmen:  Möglichst gleichmäßig natürlich belichtet, je Arbeitsraum 10% der Bodenfläche als Lichteintrittsfläche u. 5% direkt ins Freie (von jedem ortsgebundenen Arbeitsplatz, sofern dem nicht zwingende Gründe dagegenstehen, Lichtkuppeln u. Glasdächer gelten nicht als Sichtverbindung) ) - gilt nicht für Räume, deren Nutzungsart der Eintritt von Tageslicht entgegensteht wie Dunkelkammern, Nutzung ausschließlich zwischen 18:00 und 6:00 Uhr, Tiefgaragen od. ähnliches, kulturelle Einrichtungen, Verkaufsstellen in dichtverbauten Ortskernen od. Gastgewerbebetriebe (Kellerlokale). 
* Für Tiefgaragen od. ähnliches, kulturelle Einrichtungen, Verkaufsstellen in dichtverbauten Ortskernen od. Gastgewerbebetriebe (Kellerlokale) sind Arbeitsplätze, sofern auch Räume mit Lichtentrittsflächen vorhanden sind, diese dort anzuordnen.
* Erlaubte Abweichungen - für Bahnhofs- oder Flughafenhallen, Passagen oder Einkaufszentren- wenn es technisch unmöglich ist, direkt ins Freie führende Lichteintrittsflächen herzustellen u. Lichteintrittsflächen vorhanden sind, die in einen Raum führen, mit Lichteintrittsfläche 10% und 5% der Bodenfläche direkt ins Freie, wenn technisch unmöglich, den Anforderungen möglichst nahekommen.
	Massnahmen: * Räume entsprechend ihrer Nutzungsart ausreichend lüftbar - natürlich od. mechanisch, erforderlichenfalls direkt ins Freie
* Räume (insbesondere Gänge), durch die Verkehrswege hindurchführen, sind jedenfalls natürlich oder mechanisch direkt ins Freie ausreichend lüftbar einzurichten, Maßnahmen bei ausschließlicher natürlicher Lüftung:
* Luftzu-, u. Abfuhr -  ausreichend frische, von Verunreinigungen möglichst freie,  möglichst gleichmäßige Be- und Entlüftung, keine schädliche Zugluft, verbrauchte Luft abgeführt, Öffnen und verstellen von einem festen Standplatz. 
* Lüftungsöffnungen direkt ins Freie, wirksamer Lüftungsquerschnitt mind. 2% der Bodenfläche,  Querlüftung bei Räumen > 10m erforderlich
* Eingeschoßige Gebäude mit Arbeitsräumen > 500 m² Bodenfläche, lüftbar über Lüftungsaufsätze am Dach.
* Türen gelten nur dann als Lüftungsöffnungen wenn sie direkt ins Freie führen u. die Möglichkeit des Offenhaltens zu Lüftungszwecken im Vergleich zu Fenstern nicht eingeschränkt ist. 

	Massnahmen: * Räume entsprechend ihrer Nutzungsart ausreichend lüftbar- natürlich od. mechanisch, erforderlichenfalls direkt ins Freie  * Räume (insbesondere Gänge), durch die Verkehrswege hindurchführen, sind jedenfalls natürlich oder mechanisch direkt ins Freie ausreichend lüftbar einzurichten.
* Erforderlich wenn - natürliche Belüftung nicht ausreicht (2% der Bodenfläche, bei Raumtiefen >10m keine Querlüftung besteht, erschwerenden Bedingungen wie erhöhter Wärme-, Rauch- oder Dampfeinwirkung, Belastung der Raumluft durch gefährliche Stoffe), die natürliche Belüftung mit einer unzulässigen Lärmbelästigung verbunden wäre.
Lutmenge - 35 m³ (geringer körperlicher Belastung), 50 m³ (normaler körperlicher Belastung), 70 m³ (hoher körperlicher Belastung).
* Zugeführte Luft muss dem Volumen der Abluft entsprechen
* Bei erschwerenden Bedingungen (erhöhter Wärme-, Rauch- oder Dampfeinwirkung) , Werte um mind. ein Drittel  erhöhen.
* Umluftbetrieb - der Anteil des in der Stunde zugeführten Außenluftvolumens darf bei Außentemperaturen zwischen 26 °C u.32 °C und zwischen 0 °C und -12 °C bis auf einen Wert von 50 % linear verringert werden.
* Zuluft erforderlichenfalls erwärmen od. kühlen.
* Zuluftöffnungen (Anordnung) - keine Zugluft, keine Beeinträchtigung der Luftqualität, keine Geruchsbelästigung für AN.
* Lüftungsanlagen  jederzeit funktionsfähig, Warneinrichtung bei Störung bei Erfordernis zum Schutz von AN.
* Klima- und Lüftungsanlagen regelmäßig kontrollieren, reinigen. Ablagerungen, Verunreinigungen welche zu Gesundheitsgefärdung führen könnten, sofort beseitigen.
* Befeuchtungsanlagen stets  hygienisch u. einwandfreier Zustand.
* Prüfpflicht - Klima- und Lüftungsanlagen mind. einmal jährlich 
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